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Text 

Ergänzende Vorschriften über die 

Pflichten der Verwertungsgesellschaften. 
 

  § 25. Die Verwertungsgesellschaften haben den Tarif, wonach sie das Entgelt für die Erteilung von 
Werknutzungsbewilligungen an solche Veranstalter berechnen, für die weder ein Gesamtvertrag noch eine 
Satzung oder eine besondere Vereinbarung gilt, sowie jede Änderung dieses Tarifs spätestens eine Woche vor 
der Anwendung der neuen Tarifbestimmungen in der "Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 


